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Menschen aus tieferen sozia-

len Schichten werden von

der Invalidenversicherung

doppelt diskriminiert: Sie er-

halten keine IV-finanzierte

Umschulung, und sie haben

geringere Chancen auf eine

Invalidenrente.

Hans Schmidt

ozial schlechter Gestellte haben

es in der Schweiz schwer. Zu

den sozioökonomischen und

damit verbundenen gesundheitli-

chen Belastungen kommt eine Be-

nachteiligung im Sozialversiche-

rungssystem. Zum Beispiel im

Invalidenversicherungssystem: 

Benachtei l igung bei  der
Wiedereingl iederung
«Eingliederung vor Rente»: So lau-

tet der Grundsatz der Invalidenver-

sicherung, den jeder kennt. Doch

dieser Grundsatz wird in der Praxis

viel zu wenig ernst genommen. Das

Verhältnis zwischen Leistungen für

berufliche Eingliederung und Ren-

tenleistungen beträgt 6 zu 94. Die

Vernachlässigung der beruflichen

Eingliederung betrifft vor allem so-

zial schlechter Gestellte. Anstren-

gende Arbeit, wenig Einfluss auf

Arbeitsabläufe, monotone Tätig-

keit, schlechte Schulbildung und

niedrige soziale Stellung sind Risi-

kofaktoren für eine zukünftige In-

validisierung. Die so genannten

«Hilfsarbeiter» – die meisten von

ihnen Ausländer
1

– sind also über-

durchschnittlich von einer Invalidi-

sierung bedroht. 

Der Weg in die Invalidität beginnt

oft mit der Arbeitslosigkeit, von

welcher Hilfsarbeiter – und insbe-

sondere Ausländer – wiederum

überdurchschnittlich stark betrof-

fen sind (siehe Kasten). Der Weg

vieler ungelernter Migranten nach

Ablauf der Bezugsdauer für Taggel-

der der Arbeitslosenversicherung

(in der Regel nach 18 Monaten) ist

negativ vorgezeichnet: Das Ersatz-

einkommen fällt weg, der Gang

zum Fürsorgeamt wird unaus-

weichlich. Damit droht die frem-

denpolizeiliche Ausweisung. Und

das macht krank. Denn das Emi-

grieren stellt an sich schon eine psy-

chische Belastung dar. Kommen

weitere Faktoren hinzu (Geldman-

gel, keine Aussicht auf Arbeit
4
,

Ausweisung), so wird bald ein

Hausarzt eine psychische Diagnose

mit Krankheitswert stellen.

Damit beginnt ein oft jahrelanger

Hürdenlauf durch die schweizerische

Sozialversicherungslandschaft. Nach

der Anmeldung bei der Invaliden-

versicherung heisst es für den Ge-

suchsteller erst einmal lange (Mo-

nate, wenn nicht Jahre) warten.

Bis die IV alle Formulare gesammelt

hat und bis Gutachter gefunden

sind, um dem Hausarzt (dem die

IV oft misstraut) Paroli zu bieten,

verschlechtert sich der Gesundheits-

zustand des Wartenden zusehends.

Die Ungewissheit über die künftige

Existenzsicherung macht zusätzlich

krank
5
. Doch aus Sicht der Migran-

ten bleibt ein gewichtiger Vorteil:

Während des meist mehrjährigen

Verfahrens können sie in der Regel

in der Schweiz bleiben und auch

Fürsorgeleistungen erhalten.

Und dann wird – oft erst nach Jah-

ren – das von der Invalidenversiche-

rung in Auftrag gegebene Gutachten

fertig gestellt. Ist darin eine Invali-

dität anerkannt, so wird der Auslän-

der für den Rest seines Lebens dem

Rentensystem zugeordnet. 35 Pro-

zent der IV-Renten werden an Aus-

länder bezahlt, das Invaliditätsrisiko

der Ausländer ist also (bei einem

Ausländeranteil von 20 Prozent an

der gesamten Wohnbevölkerung)

beinahe doppelt so gross wie dasje-

nige der Schweizer.

Doch rund 20 Prozent der Renten-

begehren werden vorerst abgelehnt.

Damit wird der Weg frei für die

fremdenpolizeiliche Ausweisung des

Betroffenen und seiner Familie, und

gleichzeitig beginnt oft die zweite

Runde auf dem zynischen Weg zur

Vollinvalidität. Der Ausweisungsbe-

scheid führt nicht selten zu einer

Verschlimmerung des Gesundheits-

zustandes – erneute Meldung bei der

Invalidenversicherung, neue Zeug-

nisse, Gutachten. Und spätestens im

dritten Versuch klappt die Renten-

Existenzsicherung. 

Doppelt  d iskr iminiert
Der Umgang der Invalidenversicherung
mit sozial Benachteiligten

S

1 Ausländer  ve rd ienen pro  Jahr  durchschnitt l i ch  mehr  a ls
15  000  F ranken  weniger  a ls  Schweizer.  Dieser  Unter-
schied  erk lärt  s i ch  zum Tei l  damit ,  dass  Aus länder  a ls
Folge  fehlender  Berufsausbi ldung in  schlechter  bezahl-
ten Branchen und Chargen arbeiten.  Doch die  Lohnunter-
schiede lassen s ich  nicht  a l le in  auf  Bi ldungsunterschiede
zurückführen .  Auch bei  g le ichen Arbeitsbedingungen
werden  Ausländer,  insbesondere  A f r ikaner,  gegenüber
Schweizern  benachtei l igt .  Af r ikaner  ve rd ienen in  der
Schweiz  durchschnitt l i ch  fast  40  Prozent  weniger  a ls  E in-
heimische  mit  g le icher  Ausbi ldung (s iehe  dazu  Augustin
de  Coulon/Jean-Marc  Fa l ter/Yves  F lückiger/José  Ramirez :
Ana l yse  der  Lohnunterschiede  zwischen der  schweizer i-
schen und der  ausländischen Bevö lkerung.  In:  Migrat ion
und die  Schweiz .  Hrsg. :  Hans-Rudolf  Wicker/Rosita
F i bb i/Werner  Haug,  Zür ich  2003).

4 Quel le :  Thomas  Knecht :  Aktue l le  Prob leme bei  der  Ar-
beitsrehabi l i tat ion psychisch  Behinderter.  Schweizer i-
sche  Ärztezeitung,  1993,  S .  1530.

5 Al le  wissen  es :  Je  länger  e ine  Pe rson  dem Arbei tsprozess
fernbleibt ,  desto  ger inger  s ind die  Reintegrat ionschan-
cen.  Wer  ste l l t  schon e inen Arbeits losen mit  geschwäch-
ter  See le  an?
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Ähnlich wie den ungelernten Aus-

ländern geht es auch vielen unge-

lernten Arbeitern schweizerischer

Nationalität, deren Nischen-Ar-

beitsplatz im Zuge der Rationalisie-

rung abgebaut wurde. Auch sie fin-

den kaum eine neue Stelle und

werden im Laufe der Zeit infolge der

düsteren Zukunftsaussichten früher

oder später krank. 

Migranten und sozial Schwache sind

also besonders stark von Invalidität

bedroht. Nach dem Prinzip «Einglie-

derung vor Rente» müsste die Inva-

lidenversicherung ihre Anstrengun-

gen zur Reintegration dieser

Menschen verdoppeln, um die beste-

henden Defizite in der Berufsausbil-

dung auszugleichen. Doch davon

kann keine Rede sein: Wer keine Be-

rufsausbildung hat, erhält keine be-

rufliche Wiedereingliederungshilfe.

Denn bei uns gilt das Prinzip der

«Gleichwertigkeit»: Wer nach einer

dreijährigen Lehre seinen ange-

stammten Beruf nicht mehr ausüben

kann, darf eine andere dreijährige

Ausbildung absolvieren. Wer nichts

gelernt hat, wird im Invaliditätsfall

auch nicht auf Kosten der Versiche-

rung umgeschult oder weitergebildet

und erhält kaum eine wirksame Ein-

gliederungshilfe. Wer schlechte Kar-

ten hat, darf also nicht mitspielen.

Ger ingere  Chancen  auf  IV-Rente
Doch die Benachteiligung bei der

Wiedereingliederung ist nicht die

einzige Form der Diskriminierung

sozial Schwacher im Invalidenversi-

cherungssystem. Sie werden auch

durch die Art der Invalidenrentenbe-

rechnung diskriminiert. In unserem

System führt der gleiche Gesund-

heitsschaden nämlich nicht automa-

tisch zur gleichen Rente. Es kommt

vielmehr allein auf den so genannten

Einkommensvergleich, das heisst

den Vergleich zwischen (theoreti-

schem) Lohn mit dem Gesundheits-

schaden und Lohn ohne Gesund-

heitsschaden an. Und bei sozial

schlechter Gestellten führt dieser

Einkommensvergleich in einer ersten

Runde oft zur Ablehnung des Ren-

tenbegehrens. 

Nehmen wir zum Beispiel zwei Per-

sonen aus Ex-Jugoslawien. A spielte

Fussball bei einem Nationalliga-

Klub und verdiente ursprünglich

200 000 Franken, B war als Landar-

beiter tätig und erzielte 30 000 Fran-

ken pro Jahr. Beide leiden am glei-

chen Gesundheitsschaden am Knie,

der ihnen die Ausübung des bisheri-

gen Berufes verunmöglicht. Wer von

beiden wird eine ganze, wer keine

IV-Rente erhalten? 

Beide können wegen des schmerz-

haften Knies nur noch leichte Arbeit

ausüben. Bei der Rentenberechnung

wird ihnen deshalb (beide haben

keine Berufsausbildung) ein fiktives

Einkommen von 40 000 Franken für

leichte Arbeit ganztags in der Indus-

trie angerechnet (solche Stellen gibt

es zwar kaum mehr, doch das inter-

essiert das Versicherungssystem bis-

her kaum). Der Einkommensver-

gleich ergibt: Bei B besteht keine

Invalidität, bei A dagegen besteht

ein Invaliditätsgrad von 80 Prozent

(er erhält also eine ganze IV-Rente),

denn ihm fehlen theoretisch 160 000

Franken im Portemonnaie; dieses

«Loch» wird in Zukunft von der IV,

der Pensionskasse und allenfalls ei-

ner Unfallversichersicherung wenigs-

tens teilweise gestopft.

Während der Fussballspieler also

rasch in unser Rentensystem einge-

wiesen wird, geht der Landarbeiter

vorerst oft leer aus. Er wird zwei bis

drei Jahre vom Krankentaggeld-,

dann vom Arbeitslosen- und schlies-

slich vom Fürsorgesystem über Was-

ser gehalten. Die fremdenpolizeili-

che Ausweisung steht im Raum. Das

wird B zusätzlich krank machen, die

psychiatrische Diagnose folgt auf

dem Fuss, ein neues Rentengesuch

wird eingereicht, die IV sammelt

Formulare, misstraut dem Hausarzt,

veranlasst ein Gutachten. Das lange

Warten beginnt erneut. Wenn auch

das zweite Gesuch abgelehnt wird,

folgt ein drittes, bis dann irgend-

wann das Renteneinkommen ange-

sichts des immer schlechter werden-

den Gesundheitszustandes endlich

zugesprochen wird.

Etwas grosszügiger verfährt unser

Sozialversicherungssystem, wenn

nur noch eine Teilarbeitsfähigkeit

besteht. Nehmen wir an, der Land-

arbeiter könne auch bei leichter Ar-

beit in der Industrie nur noch 50

Prozent arbeiten. Der fiktive Lohn

wird vielleicht auf 20 000 Franken

reduziert und davon ein Abzug von

10 bis 25 Prozent gewährt, weil Per-

sonen mit Gesundheitsschaden bei

reduzierter Arbeitszeit in der Regel

schlechtere Stundenlöhne erhalten
6
.

Kasten: 

Ungelernte Ausländer sind

häufiger arbeitslos

Ende 2002 betrug die Ausländerquote
der ständigen Wohnbevölkerung gut
20 Prozent. Bei gleichmässiger Vertei-
lung der Arbeitslosigkeit müsste auch
der Anteil der Ausländer an den Ar-
beitslosen 20 Prozent betragen. Aber
Migranten sind stärker von Arbeitslo-
sigkeit betroffen: Regelmässig sind 45
Prozent der registrierten Arbeitslosen
Ausländer. Beträgt die Gesamtarbeits-
losenquote 4 Prozent, so sind also
über 8 Prozent der Ausländer arbeits-
los. Grund für diese dramatischen
Zahlen: Einerseits weisen jene Bran-
chen, welche besonders von der Ar-
beitslosigkeit betroffen sind, hohe
Ausländeranteile auf. Andererseits
verfügen ausländische Arbeitskräfte
tendenziell über ein tieferes Bildungs-
niveau, was das Risiko für Arbeitslo-
sigkeit erhöht

2
. 

Besonders krass sind die Unter-
schiede in der Gruppe der 15- bis -24-
Jährigen, wo Ausländer viermal häu-
figer arbeitslos sind. Sekundarschüler
mit ausländischem Namen haben
trotz ihrer guten Ausbildung lediglich
gleiche Chancen auf eine Anstellung
wie zwei Stufen tiefer klassierte «ty-
pisch schweizerische» Oberschüler

3
.

Insbesondere ungelernte Ausländer
sind nicht nur häufiger, sondern auch
länger arbeitslos. Sie können weniger
flexibel auf veränderte Bedingungen
reagieren und haben grosse Mühe,
branchenfremde Jobs zu finden. Auch
werden Arbeitsstellen mit geringen
Bildungsanforderungen immer selte-
ner angeboten.

2 Quel le :  Bundesamt für  Stat ist ik :  Ausländer innen und
Ausländer  in  der  Schweiz .  Ber icht .  Neuchâte l  2002,  S .  36.

3 Diese  Zahl  beeindruckte  das  Bundesger icht  in  Lausanne
nicht :  A ls  e ine  Frau  mit  dem Nachnamen Ibrahimi  den Na-
men ihrer  Kinder  nach der  Scheidung auf  ihren Mädchen-
namen,  Gret ler,  ändern  wol l te,  wei l  s ie  auf  dem Arbei ts-
markt  benachtei l igt  würden,  meinte  d ie  zwei te
Z iv i lkammer:  «Auch  kann zwar  nicht  ausgeschlossen we r-
den,  dass  s ich  der  e ine  oder  andere  Lehrmeister  oder  Ar-
bei tgeber  vom Namen Ibrahimi  negat iv  beeinf lussen
lässt .  Für  d ie  grosse  Mehrheit  i s t  aber  e ine  so lche  Beein-
f lussung weder  nachgewiesen noch anzunehmen . . .»  –  Für
jeden jur ist ischen Laien erkennbar :  Das  Fehlurte i l  des
Jahres  2002!

6 A n fangs  hat  das  E idgenössische Ve rs icherungsger icht  bei
reduziert  arbeitenden Männern deshalb  auf  d ie  (t iefer
l iegenden) Frauenlöhne abgeste l l t  ( !) .  Heute  geht  man
unabhängig  vom Geschlecht  von  e iner  Lohnredukt ion  vo n
10  b is  25  P rozent  aus.
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Mit Glück wird B auf eine halbe

Rente kommen, eine Anstellung

wird er aber erst recht nicht finden,

denn für Männer gibt es kaum 50-

Prozent-Stellen ...

Kurz: Die Berechnungsweise der IV

bei der Prüfung von Rentengesuchen

ist diskriminierend. Dass der Fuss-

ballspieler höhere Prämien für Versi-

cherungen bezahlt hat als der Land-

arbeiter, ist kein Argument gegen

diesen Vorwurf. Weil A höhere Prä-

mien bezahlt hat, erhält er, wenn er

invalid ist, wesentlich höhere Leis-

tungen. Es gibt keinen Grund, ihn

neben der Leistungsbemessung auch

bei der Rentenberechnung zu bevor-

zugen.

Wie das  System reagiert
Sozial Schwache sind also in der In-

validenversicherung doppelt diskri-

miniert: bei der Wiedereingliederung

und bei der Anerkennung ihres Ren-

tengesuches. Doch das kümmert das

IV-System nicht. Es verliert das Ziel

(die berufliche Reintegration) immer

mehr aus den Augen, verstärkt dafür

aber seine Igel-Stellung: Ab nächs-

tem Jahr dürfen erstmals IV-eigene

Ärzte Rentenbewerber untersuchen.

Man hofft, dadurch gewisse Renten-

begehren rascher abwehren zu kön-

nen. Doch die Gegenreaktion wird

nicht lange auf sich warten lassen:

Rentenbegehrende müssen noch

kränker werden, bis sie Geld zuge-

sprochen erhalten. Dann klappt es

halt vielleicht erst beim vierten An-

lauf ... ■ 
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Weltweit, auch in der Schweiz, sind

diskontinuierliche Prozesse, Redun-

danzen und die fehlende Koordina-

tion der Versorgungsprozesse eine

massgebliche Ursache der Gesund-

heitskostenentwicklung. Das Ge-

sundheitswesen zeichnet sich durch

eine hohe Datendichte und -komple-

xität aus. Die Informations- und

Kommunikationstechnologien (IKT)

sind das Mittel der Wahl für Bran-

chen mit hoher Informationsinten-

sität und mit Bedarf nach Prozess-

optimierung – also auch für das

Gesundheitswesen.

In Zukunft findet eine zunehmende

Vernetzung im Gesundheitssystem

statt, der gesamte Patientenprozess

wird integriert, und es werden finan-

zielle Anreizmechanismen geschaf-

fen, welche auf die Gesunderhaltung

von Bürgerinnen und Bürgern aus-

gerichtet sind. Zur Prozessunter-

stützung müssen auch die Informa-

tionssysteme innerhalb des Gesund-

heitswesens und seiner Organisati-

onseinheiten sowie zwischen Indivi-

duen und Organisationen verknüpft

werden.

Angesichts der zunehmenden Alte-

rung der Bevölkerung und der damit

verbundenen Zunahme chronischer

Erkrankungen wird die Gesund-

heitsversorgung auch zu einem logis-

tischen Problem, das ohne den Ein-

satz von IKT nicht zu bewältigen sein

wird. Dabei ist zu berücksichtigen,

dass die Health Professionals selbst

Teil der alternden Bevölkerung sind

und dass deshalb auch ein progre-

dienter Mangel an qualifizierten Leis-

tungserbringern auf uns zukommt,

der wiederum durch IKT-Lösungen

weitestgehend kompensiert werden

muss.

Der Einsatz von Informations- und

Kommunikationstechnologien führt

– auch ausserhalb des Gesundheits-

wesens – oft nicht zum erhofften Re-

sultat. Meist ist dies der Fall, wenn

die IKT als vermeintliches Lösungs-

mittel statt als Lösungsträger einge-

setzt werden oder wenn der soziale,

kulturelle und politische Kontext

nicht berücksichtigt wird. Deshalb

muss jeder Technologieeinsatz, der

qualitativ und ökonomisch nachhal-

tige Veränderungen anstrebt, nach

den Grundsätzen der Organisations-

entwicklung ausgerichtet werden.

Managed Care wollte und will das

Gesundheitswesen weiterentwickeln.

Jetzt stehen uns Mittel zur Verfü-

gung, welche wir in unsere bisherigen

Konzepte und Erfahrungen einbin-

den können – packen wirs an!

Dr. med. Martin D. Denz, Leiter
eHealthcare FMH, Verbindung
Schweizer Ärztinnen und Ärzte FMH;
Mitglied des Redaktionellen Beirats
der Zeitschrift «Managed Care»

K O L U M N E

N ew Managed  Care  –  d ie  notwendigen
Arbeits instrumente  s ind vorhanden
von Mart in  D.  Denz,  Mitg l ied  des  Redakt ionel len  Beirats  der  Zeitschr i f t  «Managed Care »


